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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen 

im Justiz- und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unterbringungen 

in psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

– Synoptische Übersicht über die Änderungen – 

neue Formulierung 

alte Formulierung  

 

Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfa-

len vom 13. Januar 2015 

Nichtamtliche Änderungsfassung 

 

§ 69 

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Gefangene können besondere Si-

cherungsmaßnahmen angeordnet werden, 

wenn nach ihrem Verhalten oder auf Grund ih-

res seelischen Zustandes in erhöhtem Maße 

die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätig-

keiten gegen Personen oder Sachen oder die 

Gefahr der Selbstverletzung oder Selbsttötung 

besteht.  

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind 

zulässig: 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Ge-

genständen, 

2. die Trennung von anderen Gefangenen (Ab-

sonderung), 

3. der Entzug oder die Beschränkung des Auf-

enthalts im Freien, 

4. die unregelmäßige oder ununterbrochene 

Beobachtung von Gefangenen, auch mit tech-

nischen Hilfsmitteln, 

5. die Unterbringung in einem besonders gesi-

cherten Haftraum ohne gefährdende Gegen-

stände und 

6. die Fesselung oder Fixierung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 

3 und 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr 

einer Befreiung oder eine erhebliche Störung 

der Ordnung der Anstalt anders nicht abge-

wendet werden kann.  

(4) Bei der Beobachtung nach Absatz 2 Num-

mer 4 ist das Schamgefühl der Gefangenen zu 

schonen. Nur im Ausnahmefall darf zusätzlich 

§ 69 

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Gefangene können besondere Si-

cherungsmaßnahmen angeordnet werden, 

wenn nach ihrem Verhalten oder auf Grund ih-

res seelischen Zustandes in erhöhtem Maße 

die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätig-

keiten gegen Personen oder Sachen oder die 

Gefahr der Selbstverletzung oder Selbsttötung 

besteht.  

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind 

zulässig: 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Ge-

genständen, 

2. die Trennung von anderen Gefangenen (Ab-

sonderung), 

3. der Entzug oder die Beschränkung des Auf-

enthalts im Freien, 

4. die unregelmäßige oder ununterbrochene 

Beobachtung von Gefangenen, auch mit tech-

nischen Hilfsmitteln, 

5. die Unterbringung in einem besonders gesi-

cherten Haftraum ohne gefährdende Gegen-

stände und 

6. die Fesselung oder Fixierung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 

3 und 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr 

einer Befreiung oder eine erhebliche Störung 

der Ordnung der Anstalt anders nicht abge-

wendet werden kann.  

(4) Bei der Beobachtung nach Absatz 2 Num-

mer 4 ist das Schamgefühl der Gefangenen zu 

schonen. Nur im Ausnahmefall darf zusätzlich 
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eine akustische Überwachung angeordnet 

werden. 

(5) Für die Dauer der seelsorglichen Betreu-

ung sind die Beobachtung und die akustische 

Überwachung auf Verlangen der Seelsorgerin-

nen oder Seelsorger auszusetzen. 

(6) Eine Absonderung von mehr als 24 Stun-

den Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Ab-

wehr einer in der Person der Gefangenen lie-

genden Gefahr unerlässlich ist. 

(7) Fesseln dürfen in der Regel nur an Händen 

oder Füßen angelegt werden. Bei Art und Um-

fang der Fesselung und Fixierung sind die Ge-

fangenen zu schonen. Die Fesselung oder Fi-

xierung ist unverzüglich zu lockern oder zu 

entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr fort-

besteht oder durch mildere Mittel abgewendet 

werden kann.  

 

 

 

 

 

 

(8) Bei einer Ausführung, Vorführung oder 

beim Transport ist die Fesselung auch dann 

zulässig, wenn die Beaufsichtigung nicht aus-

reicht, eine Entweichung zu verhindern. Für 

die Beobachtung von Gefangenen mittels Vi-

deotechnik in Gefangenentransportfahrzeugen 

gelten die Absätze 1, 2 Nummer 4 und Absatz 

4 entsprechend. 

eine akustische Überwachung angeordnet 

werden. 

(5) Für die Dauer der seelsorglichen Betreu-

ung sind die Beobachtung und die akustische 

Überwachung auf Verlangen der Seelsorgerin-

nen oder Seelsorger auszusetzen. 

(6) Eine Absonderung von mehr als 24 Stun-

den Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Ab-

wehr einer in der Person der Gefangenen lie-

genden Gefahr unerlässlich ist. 

(7) Fixierungen dürfen nur angeordnet wer-

den, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-

gen erheblichen Selbstgefährdung oder einer 

von den Gefangenen ausgehenden erheblichen 

Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer 

unerlässlich ist und nach dem Verhalten der 

Gefangenen oder auf Grund ihres seelischen 

Zustandes andere, weniger einschneidende 

Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht 

ausreichen. 

(7) (8) Fesseln dürfen in der Regel nur an Hän-

den oder Füßen angelegt werden. Bei Art und 

Umfang der Fesselung und Fixierung sind die 

Gefangenen zu schonen. Die Fesselung oder 

Fixierung ist unverzüglich zu lockern oder zu 

entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr fort-

besteht oder durch mildere Mittel abgewendet 

werden kann.  

 (8 ) (9) Bei einer Ausführung, Vorführung o-

der beim Transport ist die Fesselung auch 

dann zulässig, wenn die Beaufsichtigung nicht 

ausreicht, eine Entweichung zu verhindern. 

Für die Beobachtung von Gefangenen mittels 

Videotechnik in Gefangenentransportfahrzeu-

gen gelten die Absätze 1, 2 Nummer 4 und Ab-

satz 4 entsprechend. 

§ 70 

Anordnung besonderer Sicherungsmaß-

nahmen, Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet 

die Anstaltsleitung an. Bei Gefahr im Verzug 

können auch andere Bedienstete diese Maß-

nahmen vorläufig anordnen; die Entscheidung 

der Anstaltsleitung ist unverzüglich nachzuho-

len.  

§ 70 

Anordnung besonderer Sicherungsmaß-

nahmen, Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet 

die Anstaltsleitung an. Bei Gefahr im Verzug 

können auch andere Bedienstete diese Maß-

nahmen vorläufig anordnen; die Entscheidung 

der Anstaltsleitung ist unverzüglich nachzuho-

len.  
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(2) Die an der Behandlung maßgeblich betei-

ligten Personen sind alsbald über die Anord-

nung zu unterrichten.  

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen 

nur soweit aufrechterhalten werden, als es ihr 

Zweck erfordert.  

(4) Den Gefangenen sollen besondere Siche-

rungsmaßnahmen zusammen mit der Anord-

nung erläutert werden. Bei einer Gefährdung 

der Sicherheit kann dies auch nachgeholt wer-

den. Die Anordnung, Entscheidungen zur 

Fortdauer und die Durchführung der Maßnah-

men einschließlich der Beteiligung des ärztli-

chen Dienstes sind zu dokumentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 

69 Absatz 2 Nummer 5 und 6 sind der Auf-

sichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn 

sie länger als drei Tage aufrechterhalten wer-

den. Sind Gefangene in einem besonders gesi-

cherten Haftraum ohne gefährdende Gegen-

stände untergebracht und fixiert, erfolgt die 

(2) Die an der Behandlung maßgeblich betei-

ligten Personen sind alsbald über die Anord-

nung zu unterrichten.  

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen 

nur soweit aufrechterhalten werden, als es ihr 

Zweck erfordert.  

(4) Den Gefangenen sollen besondere Siche-

rungsmaßnahmen zusammen mit der Anord-

nung erläutert werden. Bei einer Gefährdung 

der Sicherheit kann dies auch nachgeholt wer-

den. Nach der Beendigung einer Fixierung 

sind die Gefangenen über die Möglichkeit zu 

belehren, die Rechtmäßigkeit der durchge-

führten Maßnahme gerichtlich überprüfen zu 

lassen. Die Anordnung, die hierfür maßgebli-

chen Gründe, Entscheidungen zur Fortdauer 

und die Durchführung der Maßnahmen ein-

schließlich der Beteiligung des ärztlichen 

Dienstes sind zu dokumentieren. Die Doku-

mentationspflicht erstreckt sich bei Fixierun-

gen auch auf die Dauer der Maßnahme, die Art 

der Überwachung und die Erteilung einer Be-

lehrung nach Satz 3. 

(5) Fixierungen nach § 69 Absatz 2 Nr. 6, 

durch die die Bewegungsfreiheit der Gefange-

nen nicht nur kurzfristig aufgehoben wird, be-

dürfen der vorherigen ärztlichen Stellung-

nahme und richterlichen Anordnung. Bei Ge-

fahr im Verzug darf die Anstaltsleitung die 

Anordnung vorläufig treffen. Die richterliche 

Entscheidung und ärztliche Stellungnahme 

sind unverzüglich nachzuholen. Einer Antrag-

stellung bei Gericht bedarf es nur dann nicht, 

wenn absehbar ist, dass die Entscheidung erst 

nach Wegfall des Grundes der Maßnahme er-

gehen wird oder die Maßnahme vor Herbei-

führung der Entscheidung tatsächlich beendet 

und auch keine Wiederholung zu erwarten ist. 

Das Gericht ist unverzüglich zu unterrichten, 

wenn die Fixierung nach Antragstellung bei 

Gericht, aber vor einer gerichtlichen Entschei-

dung, nicht mehr erforderlich ist. 

(5) (6) Besondere Sicherungsmaßnahmen 

nach § 69 Absatz 2 Nummer 5 und 6 sind der 

Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, 

wenn sie länger als drei Tage aufrechterhalten 

werden. Sind Gefangene in einem besonders 

gesicherten Haftraum ohne gefährdende Ge-

genstände untergebracht und fixiert, erfolgt 
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Mitteilung an die Aufsichtsbehörde nach Ab-

lauf von 24 Stunden. Eine Absonderung von 

mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem Jahr 

bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. 

Auf Antrag der Gefangenen ist unverzüglich 

deren Verteidigerin oder deren Verteidiger zu 

benachrichtigen. 

(6) Während der Absonderung oder der Unter-

bringung in einem besonders gesicherten Haft-

raum ohne gefährdende Gegenstände sind die 

Gefangenen in besonderem Maße zu betreuen. 

Sind die Gefangenen darüber hinaus fixiert, 

sind sie ständig und in unmittelbarem Sicht-

kontakt zu beobachten.  

 

die Mitteilung an die Aufsichtsbehörde nach 

Ablauf von 24 Stunden. Eine Absonderung 

von mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem 

Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde. Auf Antrag der Gefangenen ist unver-

züglich deren Verteidigerin oder deren Vertei-

diger zu benachrichtigen. 

(6) (7) Während der Absonderung, oder der 

Unterbringung in einem besonders gesicherten 

Haftraum ohne gefährdende Gegenstände oder 

der Fixierung sind die Gefangenen in beson-

derem Maße zu betreuen. Sind die Gefangenen 

darüber hinaus fixiert, sind sie ständig und in 

unmittelbarem Sichtkontakt zu beobachten.  

(8) Für die Anordnung einer Fixierung nach 

Absatz 5 ist das Amtsgericht zuständig, in des-

sen Bezirk die Anstalt ihren Sitz hat. Für das 

Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-

zes über das Verfahren in Familiensachen und 

in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. 

I S. 2586, 2587) in der jeweils geltenden Fas-

sung entsprechend. 

§ 71 

Medizinische und psychologische Überwa-

chung 

(1) Werden die Gefangenen ärztlich behandelt 

oder beobachtet oder bildet ihr seelischer Zu-

stand den Anlass der Maßnahme, ist vor An-

ordnung der besonderen Sicherungsmaß-

nahme eine ärztliche Stellungnahme einzuho-

len. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht 

möglich, wird die Stellungnahme unverzüg-

lich nachträglich eingeholt. 

(2) Der medizinische und im Bedarfsfall der 

psychologische Dienst der Anstalt suchen Ge-

fangene, die in einem besonders gesicherten 

Haftraum ohne gefährdende Gegenstände un-

tergebracht, gefesselt oder fixiert sind, alsbald 

und in der Folgezeit möglichst täglich auf. 

Dies gilt nicht bei einer Fesselung während ei-

ner Ausführung, Vorführung oder eines Trans-

ports. Solange Gefangenen der tägliche Auf-

enthalt im Freien entzogen wird oder sie län-

ger als 24 Stunden abgesondert sind, ist der 

ärztliche Dienst regelmäßig zu hören. 

 

§ 71 

Medizinische und psychologische Überwa-

chung 

(1) Werden die Gefangenen ärztlich behandelt 

oder beobachtet oder bildet ihr seelischer Zu-

stand den Anlass der Maßnahme, ist vor An-

ordnung der besonderen Sicherungsmaß-

nahme eine ärztliche Stellungnahme einzuho-

len. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht 

möglich, wird die Stellungnahme unverzüg-

lich nachträglich eingeholt. Im Bedarfsfall ist 

der psychologische Dienst hinzuzuziehen. 

(2) Der medizinische und im Bedarfsfall der 

psychologische Dienst der Anstalt suchen 

sucht Gefangene, die in einem besonders gesi-

cherten Haftraum ohne gefährdende Gegen-

stände untergebracht, oder gefesselt oder fi-

xiert sind, alsbald und in der Folgezeit mög-

lichst täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fes-

selung während einer Ausführung, Vorfüh-

rung oder eines Transports. Solange Gefange-

nen der tägliche Aufenthalt im Freien entzo-

gen wird oder sie länger als 24 Stunden abge-

sondert sind, ist der ärztliche Dienst regelmä-

ßig zu hören. 
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(3) Fixierungen werden medizinisch über-

wacht. Die Durchführung der Fixierung sowie 

der Untersuchungs- und Behandlungsverlauf 

sind unabhängig von den Dokumentations-

pflichten nach § 70 Absatz 4 durch den medi-

zinischen Dienst zu dokumentieren. 

Untersuchungshaftvollzugsgesetz 

Nordrhein-Westfalen vom 27. Oktober 

2010 

 

§ 28  

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen über die besonderen Si-

cherungsmaßnahmen (§ 69), die Anordnung 

besonderer Sicherungsmaßnahmen und das 

Verfahren (§ 70) sowie die medizinische und 

psychologische Überwachung (§ 71) gelten 

entsprechend. 

§ 28  

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen über die besonderen Si-

cherungsmaßnahmen (§ 69), die Anordnung 

besonderer Sicherungsmaßnahmen und das 

Verfahren (§ 70) sowie die medizinische und 

psychologische Überwachung (§ 71) gelten 

entsprechend. In Abweichung von § 70 Ab-

satz 8 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-

Westfalen ordnet die Fixierung das nach § 126 

der Strafprozessordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I. 

S. 1074, 1319) in der jeweils geltenden Fas-

sung zuständige Gericht an.  

Sicherungsverwahrungsvollzugsge-

setz Nordrhein-Westfalen vom 30. April 

2018 

 

§ 69 

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Untergebrachte können besondere 

Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, 

wenn nach ihrem Verhalten oder auf Grund ih-

res seelischen Zustandes in erhöhtem Maße 

die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätig-

keiten gegen Personen oder Sachen oder die 

Gefahr der Selbstverletzung oder Selbsttötung 

besteht.  

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind 

zulässig: 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Ge-

genständen, 

2. die Trennung von anderen Untergebrachten 

(Absonderung), 

3. der Entzug oder die Beschränkung des Auf-

enthalts im Freien, 

§ 69 

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

Die Vorschriften des Strafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen über die besonderen Si-

cherungsmaßnahmen (§ 69), die Anordnung 

besonderer Sicherungsmaßnahmen und das 

Verfahren (§ 70) sowie die medizinische und 

psychologische Überwachung (§ 71) gelten 

entsprechend. 

(1) Gegen Untergebrachte können besondere 

Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden, 

wenn nach ihrem Verhalten oder auf Grund ih-

res seelischen Zustandes in erhöhtem Maße 

die Gefahr der Entweichung, von Gewalttätig-

keiten gegen Personen oder Sachen oder die 

Gefahr der Selbstverletzung oder Selbsttötung 

besteht.  

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen sind 

zulässig: 
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4. die unregelmäßige oder ununterbrochene 

Beobachtung von Untergebrachten, auch mit 

technischen Hilfsmitteln, 

5. die Unterbringung in einem besonders gesi-

cherten Raum ohne gefährdende Gegenstände 

und 

6. die Fesselung oder Fixierung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 

3 und 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr 

einer Befreiung oder eine erhebliche Störung 

der Ordnung der Einrichtung anders nicht ab-

gewendet werden kann.  

(4) Bei der Beobachtung nach Absatz 2 Num-

mer 4 ist das Schamgefühl der Untergebrach-

ten zu schonen. Nur im Ausnahmefall darf zu-

sätzlich eine akustische Überwachung ange-

ordnet werden. 

(5) Für die Dauer der seelsorglichen Betreu-

ung sind die Beobachtung und die akustische 

Überwachung auf Verlangen der Seelsorgerin-

nen oder Seelsorger auszusetzen. 

(6) Eine Absonderung von mehr als 24 Stun-

den Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Ab-

wehr einer in der Person der Untergebrachten 

liegenden Gefahr unerlässlich ist.  

(7) Fesseln dürfen in der Regel nur an Händen 

oder Füßen angelegt werden. Bei Art und Um-

fang der Fesselung und Fixierung sind die Un-

tergebrachten zu schonen. Die Fesselung oder 

Fixierung ist unverzüglich zu lockern oder zu 

entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr fort-

besteht oder durch mildere Mittel abgewendet 

werden kann.  

(8) Bei einer Ausführung, Vorführung oder 

beim Transport ist die Fesselung auch dann 

zulässig, wenn die Beaufsichtigung nicht aus-

reicht, eine Entweichung zu verhindern. Für 

die Beobachtung der Untergebrachten mittels 

Videotechnik in Transportfahrzeugen gelten 

die Absätze 1, 2 Nummer 4 und Absatz 4 ent-

sprechend. 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von Ge-

genständen, 

2. die Trennung von anderen Untergebrachten 

(Absonderung), 

3. der Entzug oder die Beschränkung des Auf-

enthalts im Freien, 

4. die unregelmäßige oder ununterbrochene 

Beobachtung von Untergebrachten, auch mit 

technischen Hilfsmitteln, 

5. die Unterbringung in einem besonders gesi-

cherten Raum ohne gefährdende Gegenstände 

und 

6. die Fesselung oder Fixierung. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 

3 und 5 sind auch zulässig, wenn die Gefahr 

einer Befreiung oder eine erhebliche Störung 

der Ordnung der Einrichtung anders nicht ab-

gewendet werden kann.  

(4) Bei der Beobachtung nach Absatz 2 Num-

mer 4 ist das Schamgefühl der Untergebrach-

ten zu schonen. Nur im Ausnahmefall darf zu-

sätzlich eine akustische Überwachung ange-

ordnet werden. 

(5) Für die Dauer der seelsorglichen Betreu-

ung sind die Beobachtung und die akustische 

Überwachung auf Verlangen der Seelsorgerin-

nen oder Seelsorger auszusetzen. 

(6) Eine Absonderung von mehr als 24 Stun-

den Dauer ist nur zulässig, wenn sie zur Ab-

wehr einer in der Person der Untergebrachten 

liegenden Gefahr unerlässlich ist.  

(7) Fesseln dürfen in der Regel nur an Händen 

oder Füßen angelegt werden. Bei Art und Um-

fang der Fesselung und Fixierung sind die Un-

tergebrachten zu schonen. Die Fesselung oder 

Fixierung ist unverzüglich zu lockern oder zu 

entfernen, sobald die Gefahr nicht mehr fort-

besteht oder durch mildere Mittel abgewendet 

werden kann.  

(8) Bei einer Ausführung, Vorführung oder 

beim Transport ist die Fesselung auch dann 

zulässig, wenn die Beaufsichtigung nicht aus-

reicht, eine Entweichung zu verhindern. Für 

die Beobachtung der Untergebrachten mittels 

Videotechnik in Transportfahrzeugen gelten 
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die Absätze 1, 2 Nummer 4 und Absatz 4 ent-

sprechend. 

§ 70 

Anordnung besonderer Sicherungsmaß-

nahmen, Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet 

die Leitung der Einrichtung an. Bei Gefahr im 

Verzug können auch andere Bedienstete diese 

Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entschei-

dung der Leitung der Einrichtung ist unver-

züglich nachzuholen. 

(2) Die an der Behandlung maßgeblich betei-

ligten Personen sind alsbald über die Anord-

nung zu unterrichten. 

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen 

nur soweit aufrechterhalten werden, als es ihr 

Zweck erfordert. 

(4) Den Untergebrachten sollen besondere Si-

cherungsmaßnahmen zusammen mit der An-

ordnung erläutert werden. Bei einer Gefähr-

dung der Sicherheit kann dies auch nachgeholt 

werden. Die Anordnung, Entscheidungen zur 

Fortdauer und die Durchführung der Maßnah-

men einschließlich der Beteiligung des ärztli-

chen Dienstes sind zu dokumentieren. 

(5) Eine ununterbrochene Beobachtung von 

Untergebrachten mit technischen Hilfsmitteln 

in Zimmern, die dem Aufenthalt bei Tag und 

bei Nacht dienen, nach § 69 Absatz 2 Nummer 

4 sowie besondere Sicherungsmaßnahmen 

nach § 69 Absatz 2 Nummer 5 und 6 sind der 

Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, 

wenn sie länger als drei Tage aufrechterhalten 

werden. Sind Untergebrachte in einem beson-

ders gesicherten Raum ohne gefährdende Ge-

genstände untergebracht und fixiert, erfolgt 

die Mitteilung an die Aufsichtsbehörde nach 

Ablauf von 24 Stunden. Eine Absonderung 

von mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem 

Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde. Auf Antrag der Untergebrachten ist un-

verzüglich deren Verteidigerin oder Verteidi-

ger zu benachrichtigen. 

(6) Während der Absonderung oder der Unter-

bringung in einem besonders gesicherten 

Raum ohne gefährdende Gegenstände sind die 

Untergebrachten in besonderem Maße zu be-

§ 70 

Anordnung besonderer Sicherungsmaß-

nahmen, Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ordnet 

die Leitung der Einrichtung an. Bei Gefahr im 

Verzug können auch andere Bedienstete diese 

Maßnahmen vorläufig anordnen; die Entschei-

dung der Leitung der Einrichtung ist unver-

züglich nachzuholen. 

(2) Die an der Behandlung maßgeblich betei-

ligten Personen sind alsbald über die Anord-

nung zu unterrichten. 

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen 

nur soweit aufrechterhalten werden, als es ihr 

Zweck erfordert. 

(4) Den Untergebrachten sollen besondere Si-

cherungsmaßnahmen zusammen mit der An-

ordnung erläutert werden. Bei einer Gefähr-

dung der Sicherheit kann dies auch nachgeholt 

werden. Die Anordnung, Entscheidungen zur 

Fortdauer und die Durchführung der Maßnah-

men einschließlich der Beteiligung des ärztli-

chen Dienstes sind zu dokumentieren. 

(5) Eine ununterbrochene Beobachtung von 

Untergebrachten mit technischen Hilfsmitteln 

in Zimmern, die dem Aufenthalt bei Tag und 

bei Nacht dienen, nach § 69 Absatz 2 Nummer 

4 sowie besondere Sicherungsmaßnahmen 

nach § 69 Absatz 2 Nummer 5 und 6 sind der 

Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, 

wenn sie länger als drei Tage aufrechterhalten 

werden. Sind Untergebrachte in einem beson-

ders gesicherten Raum ohne gefährdende Ge-

genstände untergebracht und fixiert, erfolgt 

die Mitteilung an die Aufsichtsbehörde nach 

Ablauf von 24 Stunden. Eine Absonderung 

von mehr als 30 Tagen Gesamtdauer in einem 

Jahr bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde. Auf Antrag der Untergebrachten ist un-

verzüglich deren Verteidigerin oder Verteidi-

ger zu benachrichtigen. 

(6) Während der Absonderung oder der Unter-

bringung in einem besonders gesicherten 

Raum ohne gefährdende Gegenstände sind die 

Untergebrachten in besonderem Maße zu be-
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treuen. Sind die Untergebrachten darüber hin-

aus fixiert, sind sie ständig und in unmittelba-

rem Sichtkontakt zu beobachten. 

treuen. Sind die Untergebrachten darüber hin-

aus fixiert, sind sie ständig und in unmittelba-

rem Sichtkontakt zu beobachten. 

§ 71  

Medizinische und psychologische Überwa-

chung 

(1) Werden die Untergebrachten ärztlich be-

handelt oder beobachtet oder bildet ihr seeli-

scher Zustand den Anlass der Maßnahme, ist 

vorher eine ärztliche Stellungnahme einzuho-

len. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht 

möglich, wird die Stellungnahme unverzüg-

lich nachträglich eingeholt. 

(2) Der medizinische und erforderlichenfalls 

der psychologische Dienst der Einrichtung su-

chen Untergebrachte, die in einem besonders 

gesicherten Raum ohne gefährdende Gegen-

stände untergebracht, gefesselt oder fixiert 

sind, alsbald und in der Folgezeit möglichst 

täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung 

während einer Ausführung, Vorführung oder 

eines Transports. Solange Untergebrachten 

der tägliche Aufenthalt im Freien entzogen 

wird oder sie länger als 24 Stunden abgeson-

dert sind, ist der ärztliche Dienst regelmäßig 

zu hören. 

§ 71  

Medizinische und psychologische Überwa-

chung 

(1) Werden die Untergebrachten ärztlich be-

handelt oder beobachtet oder bildet ihr seeli-

scher Zustand den Anlass der Maßnahme, ist 

vorher eine ärztliche Stellungnahme einzuho-

len. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht 

möglich, wird die Stellungnahme unverzüg-

lich nachträglich eingeholt. 

(2) Der medizinische und erforderlichenfalls 

der psychologische Dienst der Einrichtung su-

chen Untergebrachte, die in einem besonders 

gesicherten Raum ohne gefährdende Gegen-

stände untergebracht, gefesselt oder fixiert 

sind, alsbald und in der Folgezeit möglichst 

täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesselung 

während einer Ausführung, Vorführung oder 

eines Transports. Solange Untergebrachten 

der tägliche Aufenthalt im Freien entzogen 

wird oder sie länger als 24 Stunden abgeson-

dert sind, ist der ärztliche Dienst regelmäßig 

zu hören. 

 §§ 70, 71  

(weggefallen) 

Maßregelvollzugsgesetz vom 15. Juni 

1999 

 

§ 17 

Behandlung, Hygiene 

(1) Die Patientinnen und Patienten erhalten die 

erforderliche ärztliche, sozial- und psychothe-

rapeutische Behandlung. Die Behandlung ist 

ihnen zu erläutern. Sie haben die notwendigen 

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur 

Hygiene zu unterstützen. Der Abschluss einer 

Behandlungsvereinbarung mit den Patientin-

nen und Patienten soll angestrebt werden. 

(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der 

Regelungen in § 17a der Einwilligung der Pa-

tientinnen und Patienten. Bei minderjährigen 

oder unter Betreuung stehenden Patientinnen 

und Patienten sind die Rechte der gesetzlichen 

§ 17 

Behandlung, Hygiene 

(1) Die Patientinnen und Patienten erhalten die 

erforderliche ärztliche, sozial- und psychothe-

rapeutische Behandlung. Die Behandlung ist 

ihnen zu erläutern. Sie haben die notwendigen 

Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur 

Hygiene zu unterstützen. Der Abschluss einer 

Behandlungsvereinbarung mit den Patientin-

nen und Patienten soll angestrebt werden. 

(2) Die Behandlung bedarf vorbehaltlich der 

Regelungen in § 17a der Einwilligung der Pa-

tientinnen und Patienten. Bei minderjährigen 

oder unter Betreuung stehenden Patientinnen 

und Patienten sind die Rechte der gesetzlichen 
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Vertretungen zu beachten. Dies gilt insbeson-

dere im Hinblick auf deren Aufklärung und 

Einwilligung. 

(3) Aus zwingenden Behandlungsgründen 

darf eine Fesselung ärztlich angeordnet wer-

den. Eine Fesselung, die länger als 72 Stunden 

dauert, bedarf jeweils der Erlaubnis des Trä-

gers der Einrichtung. 

(4) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene 

ist die zwangsweise körperliche Untersuchung 

zulässig, wenn sie nicht mit einem körperli-

chen Eingriff verbunden ist. 

Vertretungen zu beachten. Dies gilt insbeson-

dere im Hinblick auf deren Aufklärung und 

Einwilligung. 

(3) Aus zwingenden Behandlungsgründen 

darf eine Fesselung ärztlich angeordnet wer-

den. Eine Fesselung, die länger als 72 Stunden 

dauert, bedarf jeweils der Erlaubnis des Trä-

gers der Einrichtung. (weggefallen) 

(4) (3) Zum Gesundheitsschutz und zur Hygi-

ene ist die zwangsweise körperliche Untersu-

chung zulässig, wenn sie nicht mit einem kör-

perlichen Eingriff verbunden ist. 

 § 21a 

Fesselung und Fixierung 

(1) Gegen Patientinnen und Patienten kann als 

weitere besondere Sicherungsmaßnahme die 

Fesselung angeordnet werden, wenn nach ih-

rem Verhalten oder aufgrund ihres seelischen 

Zustandes in erhöhtem Maße die Gefahr der 

Entweichung, von Gewalttätigkeiten gegen 

Personen oder Sachen oder die Gefahr der 

Selbstverletzung oder Selbsttötung besteht.  

(2) Fixierungen dürfen nur angeordnet wer-

den, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärti-

gen erheblichen Selbstgefährdung oder einer 

von den Patientinnen und Patienten ausgehen-

den erheblichen Gefährdung bedeutender 

Rechtsgüter anderer unerlässlich ist und nach 

dem Verhalten der Patientinnen und Patienten 

oder auf Grund ihres seelischen Zustandes an-

dere, weniger einschneidende Maßnahmen zur 

Abwendung der Gefahr nicht ausreichen. 

(3) Die Fesselung oder Fixierung ist unverzüg-

lich zu lockern oder zu entfernen, sobald die 

Gefahr nicht mehr fortbesteht oder durch mil-

dere Mittel abgewendet werden kann. 

(4) Fesselungen und Fixierungen, durch die 

die Bewegungsfreiheit der Patientinnen und 

Patienten nur kurzfristig aufgehoben wird, 

werden von der therapeutischen Leitung der 

Einrichtung angeordnet. Bei Gefahr im Ver-

zug können auch andere Bedienstete diese 

Maßnahmen vorläufig anordnen. Die Ent-

scheidung der therapeutischen Leitung der 

Einrichtung ist unverzüglich nachzuholen. 

(5) Nicht nur kurzfristige Fixierungen nach 

Absatz 2 bedürfen der vorherigen ärztlichen 
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und richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im 

Verzug dürfen die therapeutische Leitung o-

der, wenn deren Entscheidung nicht rechtzei-

tig eingeholt werden kann, andere Bedienstete 

der Einrichtung die Anordnung vorläufig tref-

fen. Die ärztliche und richterliche Entschei-

dung sind unverzüglich nachzuholen. Einer 

Antragstellung bei Gericht bedarf es nur dann 

nicht, wenn absehbar ist, dass die Entschei-

dung erst nach Wegfall des Grundes der Maß-

nahme ergehen wird oder die Maßnahme vor 

Herbeiführung der Entscheidung tatsächlich 

beendet und auch keine Wiederholung zu er-

warten ist. Das Gericht ist unverzüglich zu un-

terrichten, wenn die Fixierung nach Antrag-

stellung bei Gericht, aber vor einer gerichtli-

chen Entscheidung, nicht mehr erforderlich 

ist. 

(6) Bei Fixierungen ist eine ununterbrochene, 

unmittelbare Überwachung durch Beschäf-

tigte des Pflege- und Erziehungsdienstes in-

nerhalb des betroffenen Raumes oder im 

Sichtfeld der Beschäftigten des Pflege- und 

Erziehungsdienstes vor dem Raum vorzuhal-

ten (Sitzwache).  

(7) Die Notwendigkeit der Fixierung ist fort-

laufend zu überprüfen und ärztlich zu überwa-

chen.  

(8) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 

sollen den Patientinnen und Patienten zusam-

men mit der Anordnung erläutert werden. Bei 

einer Gefährdung der Sicherheit kann dies 

nachgeholt werden. Über Fixierungen nach 

Absatz 5 sind Personensorgeberechtigte der 

Patientinnen und Patienten unverzüglich zu 

unterrichten. Dem Wunsch der Patientinnen 

und Patienten nach Unterrichtung weiterer 

Personen soll entsprochen werden. Nach Be-

endigung einer Fixierung sind die Patientinnen 

und Patienten über die Möglichkeit zu beleh-

ren, die Rechtmäßigkeit der durchgeführten 

Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen. 

(9) Bei Fixierungen dokumentiert die Maßre-

gelvollzugseinrichtung die  

1. Anordnung,  

2. hierfür maßgeblichen Gründe,  

3. Durchführung,  
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4. Dauer, 

5. Art der Überwachung sowie  

6. die Belehrung nach Absatz 8 Satz 5. 

(10) Für die Anordnung einer Fixierung, durch 

die die Bewegungsfreiheit der Patientinnen 

und Patienten nicht nur kurzfristig aufgehoben 

wird, ist das Amtsgericht zuständig, in dessen 

Bezirk die Maßregelvollzugseinrichtung liegt. 

Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz 

über das Verfahren in Familiensachen und in 

den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 

(BGBl. I S. 2586, 2587) in der jeweils gelten-

den Fassung. 

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnah-

men bei psychischen Krankheiten vom 

17. Dezember 1999 

 

§ 20  

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen zur Ab-

wendung einer gegenwärtigen erheblichen 

Selbstgefährdung oder einer gegenwärtigen 

erheblichen Gefährdung besonderer Rechtsgü-

ter Dritter sind ausschließlich  

1. Beschränkung des Aufenthalts im Freien, 

2. Unterbringung in einem besonderen Raum, 

3. Festhalten statt Fixierung oder 

4. Fixierung in der Form der Einschränkung 

der Bewegungsfreiheit durch mechanische 

Hilfsmittel  

Sie dürfen nur dann angeordnet werden, so-

weit und solange die Gefahr nicht durch mil-

dere Maßnahmen abgewendet werden kann. 

Soweit es sich um die Anwendung unmittelba-

ren Zwangs nach den Nummern 2, 3 und 4 

handelt, ist jeweils die Maßnahme anzuwen-

den, die am wenigsten in die Rechte der Be-

troffenen eingreift. 

(2) Bei über einen längeren Zeitraum andau-

ernden oder sich regelmäßig wiederholenden 

Sicherungsmaßnahmen nach Absatz 1 Num-

mer 4 gelten § 18 Absatz 6 Satz 1 bis 4 und 

Absatz 7 entsprechend. § 12 Satz 2 ist anzu-

wenden. Ist die gerichtliche Entscheidung 

nicht rechtzeitig erreichbar und die sofortige 

§ 20 

Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen zur Ab-

wendung einer gegenwärtigen erheblichen 

Selbstgefährdung oder einer gegenwärtigen 

erheblichen Gefährdung besonderer Rechtsgü-

ter Dritter sind ausschließlich  

1. Beschränkung des Aufenthalts im Freien, 

2. Unterbringung in einem besonderen Raum, 

3. Festhalten statt Fixierung oder 

4. Fixierung in der Form der Einschränkung 

der Bewegungsfreiheit durch mechanische 

Hilfsmittel  

Sie dürfen nur dann angeordnet werden, so-

weit und solange die Gefahr nicht durch mil-

dere Maßnahmen abgewendet werden kann. 

Soweit es sich um die Anwendung unmittelba-

ren Zwangs nach den Nummern 2, 3 und 4 

handelt, ist jeweils die Maßnahme anzuwen-

den, die am wenigsten in die Rechte der Be-

troffenen eingreift. 

(2) Bei über einen längeren Zeitraum andau-

ernden nicht nur kurzfristigen oder sich regel-

mäßig wiederholenden Sicherungsmaßnah-

men nach Absatz 1 Nummer 4 gelten § 18 Ab-

satz 6 Satz 1 bis 4 und Absatz 7 entsprechend. 

§ 12 Satz 2 ist anzuwenden. Ist die gerichtliche 

Entscheidung nicht rechtzeitig erreichbar und 



- 12 - 

Seite 12 von 12 

Durchführung der besonderen Sicherungs-

maßnahme zur Vermeidung von erheblichen 

Nachteilen notwendig, so ist der Antrag un-

mittelbar nach Fixierungsbeginn zu stellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind den 

Betroffenen vorher anzukündigen und zu be-

gründen. Von der Ankündigung kann bei einer 

Fixierung ausnahmsweise abgesehen werden, 

wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbe-

sondere wenn die sofortige Anwendung des 

Zwangsmittels zur Abwehr einer Gefahr not-

wendig ist. Sie bedürfen der ärztlichen Anord-

nung und Überwachung. Sie sind zu befristen 

und sofort aufzuheben, sobald die Vorausset-

zungen für ihre Anordnung entfallen. Eine Be-

obachtung durch Einsatz technischer Mittel 

zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bild-

aufzeichnungen sowie zum Abhören und Auf-

zeichnen des gesprochenen Wortes ist verbo-

ten. Eine Beobachtung im Rahmen besonderer 

Sicherungsmaßnahmen darf ausschließlich 

durch den Einsatz von Personal erfolgen. Bei 

Fixierungen ist eine ständige persönliche Be-

zugsbegleitung sowie die Beobachtung mit 

kontinuierlicher Kontrolle der Vitalfunktionen 

sicherzustellen. Anlass, Anordnung, Art, Um-

fang und Dauer einer Unterbringung in einem 

besonderen Raum und einer Fixierung sind zu 

dokumentieren und der Verfahrenspflegerin o-

der dem Verfahrenspfleger, den Verfahrensbe-

vollmächtigten und der rechtlichen Vertretung 

der Betroffenen unverzüglich mitzuteilen.  

 

die sofortige Durchführung der besonderen Si-

cherungsmaßnahme zur Vermeidung von er-

heblichen Nachteilen notwendig, so ist der 

Antrag unmittelbar nach Fixierungsbeginn zu 

stellen. Einer Antragstellung bei Gericht be-

darf es nur dann nicht, wenn absehbar ist, dass 

die Entscheidung erst nach Wegfall des Grun-

des der Maßnahme ergehen wird oder die 

Maßnahme vor Herbeiführung der Entschei-

dung tatsächlich beendet und auch keine Wie-

derholung zu erwarten ist. Das Gericht ist un-

verzüglich zu unterrichten, wenn die Fixie-

rung nach Antragstellung bei Gericht, aber vor 

einer gerichtlichen Entscheidung, nicht mehr 

erforderlich ist. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind den 

Betroffenen vorher anzukündigen und zu be-

gründen. Von der Ankündigung kann bei einer 

Fixierung ausnahmsweise abgesehen werden, 

wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbe-

sondere wenn die sofortige Anwendung des 

Zwangsmittels zur Abwehr einer Gefahr not-

wendig ist. Sie bedürfen der ärztlichen Anord-

nung und Überwachung. Sie sind zu befristen 

und sofort aufzuheben, sobald die Vorausset-

zungen für ihre Anordnung entfallen. Eine Be-

obachtung durch Einsatz technischer Mittel 

zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bild-

aufzeichnungen sowie zum Abhören und Auf-

zeichnen des gesprochenen Wortes ist verbo-

ten. Eine Beobachtung im Rahmen besonderer 

Sicherungsmaßnahmen darf ausschließlich 

durch den Einsatz von Personal erfolgen. Bei 

Fixierungen ist eine ständige persönliche Be-

zugsbegleitung sowie die Beobachtung mit 

kontinuierlicher Kontrolle der Vitalfunktionen 

sicherzustellen. Nach Beendigung einer nicht 

nur kurzfristigen Fixierung sind die Betroffe-

nen über die Möglichkeit zu belehren, die 

Rechtmäßigkeit der durchgeführten Maß-

nahme gerichtlich überprüfen zu lassen. An-

lass, Anordnung, Art, Umfang und Dauer ei-

ner Unterbringung in einem besonderen Raum 

und einer Fixierung sowie eine Belehrung 

nach Satz 8 sind zu dokumentieren und der 

Verfahrenspflegerin oder dem Verfahrenspfle-

ger, den Verfahrensbevollmächtigten und der 

rechtlichen Vertretung der Betroffenen unver-

züglich mitzuteilen. 

 


